
Allgemeine geschäftsbedingungen 
Velt studio gmbh – fotostudio
die Allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb) regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen dem -Kunden-, auf der Rech-
nung genannt, und der Velt studio gmbh, urbanstraße 71, 
10967 berlin, vertreten durch die geschäftsführer stefan 
Rechsteiner und Patrick Rüegg nachstehend als  -Vermieter- 
bezeichnet. die Agb gelten für alle durchgeführten mietver-
hältnisse, geräteverleihe, fotografischen Aufträge, und 
sonstigen leistungen die im Zusammenhang mit dem 
mietfotostudio und dessen Ausrüstung stehen.
der Kunde bestätigt mit seiner Überweisung der mietzah-
lung, die Agb gelesen und damit einverstanden zu sein.

§1 Mietsache
1.1 mietobjekt
das fotostudio befindet sich im erdgeschoss des gewerbe-
hof urbanstraße 71, 10967 berlin und weist eine gesamtflä-
che von 152 m2 auf, inkl. anteiligen erschliessungsflächen 
(toiletten, flurflächen etc.)  der Zugang erfolgt über das 
treppenhaus im 2. hof, erste tür links.

1.2 mietgegenstand
gegenstand des mietvertrages ist die Überlassung der darin 
genannten Räume mit der vereinbarten Ausstattung. die 
vorgesehene nutzung der Räumlichkeiten als fotostudio für 
die durchführung von fotografischen Arbeiten. die nutzung 
erstreckt sich ausschließlich auf den im Vertrag vereinbar-
ten Veranstaltungstermin und Art. eine darüber hinausge-
hende nutzung ist nicht erlaubt.

1.3 mietumfang
der mietpreis versteht sich einschließlich aller nebenkosten 
im sinne der betriebskostenverordnung (energie, heizung, 
Wasser). equipment, catering, getränke und sonstige 
serviceleistungen, wie z.b. setbau, malerarbeiten oder 
Assistenz sind nicht in der studiomiete enthalten und 
werden gesondert verrechnet. Auf- und Abbau sind inner-
halb der vereinbaren mietzeit zu tätigen. im mietpreis 
inbegriffen ist eine technische einführung von maximal  
1 stunde, jede weitere stunde wird als Assistenz in Rech-
nung gestellt. der Vermieter übernimmt keine haftung für 
das gelingen der fotografischen Arbeit, dies ist sache des 
Kunden.

§ 2 Miete
2.1 Reservation
die Anmietung wird mit der Vorkassen-Rechnung rechts-
wirksam; aus einem Angebot des Vermieters oder einer 
terminoption kann kein Anspruch auf Abschluss eines 
mietvertrags hergeleitet werden. eine terminoption kann 
maximal 7 tage reserviert werden. bei weniger als 2 Wochen 
vor dem buchungstermin kann eine terminoption nur max.  
2 tage reserviert werden.

2.2 Zahlungsbedingungen
der vereinbarte mietzins ist nach Rechnungsstellung durch 

den Vermieter sofort und ohne Abzüge zu zahlen. grund-
sätzlich gilt Vorkasse, die vereinbarten Vermietungstermine 
sind erst rechtskräftig bei eintreffen der vollständigen 
mietzahlung auf dem Konto des Vermieters. die nichteinhal-
tung von Zahlungsterminen berechtigt den Vermieter zur 
sofortigen Kündigung des mietvertrages. der vertraglich 
vereinbarte mietpreis ist auch in voller höhe zu zahlen, wenn 
die Räumlichkeiten oder die Ausrüstung nicht in dem 
vereinbarten umfang vom mieter genutzt wurden.

2.3 mietdauer
der mietzeitraum beginnt gemäß vorausgehender Rech-
nung. ein verspätetes eintreffen des Kunden führt nicht zu 
einer Reduzierung des mietpreises. Auf- und Abbauzeiten 
der Veranstaltung sind teil der mietzeit und diese ist 
einzuhalten. Kommt der Kunde mit der Räumung in Verzug, 
so wird ihm pro überzogene stunde eine Überzeit zusätzlich 
zur grundmiete berechnet.

2.4 Kaution
Zur sicherung der Ansprüche des Vermieters gegen den nut-
zer aus diesem Vertragsverhältnis zahlt der mieter vor der 
schlüsselübergabe eine barkaution in höhe von 150 €, die er 
bei der schlüsselrückgabe zurück erhält. bei mangelhafter 
Übergabe ist der Vermieter berechtigt, die Kaution für die 
offenen forderungen zu verwenden.

2.5 stornokosten
der mieter kann von dem Vertrag bis zu einem Zeitpunkt von 
2 Wochen vor dem vereinbarten mietbeginn kostenfrei 
zurücktreten. Von dem Zeitpunkt von 2 Wochen bis zum 
Zeitpunkt von 48 stunden vor mietbeginn sind stornokosten 
von 50 % der vereinbarten miete zu entrichten. Von dem 
Zeitpunkt von weniger als 48 stunden ist die volle miete zu 
zahlen.

2.6 extraleistungen
soweit der Vermieter im Auftrag des Kunden Verträge mit 
dritten abschließt, wie z.b. für Ausstattung, catering oder 
dergleichen, sind diese Kosten in jedem fall vom Kunden bei 
mietende in bar oder mit ec-Karte zu begleichen. für die 
organisation oder lagerung von Ausstattung und lieferun-
gen wird eine servicepauschale je nach Aufwand erhoben.

2.7 catering und getränke
externe catering und mitgebrachte speisen und getränke 
sind erlaubt, ein Kühlschrank steht zur Verfügung.

2.8 Parken von fahrzeugen
die möglichkeit besteht ein fahrzeug auf dem 3. hof zu 
parken, das Parkfeld ist mit  ‚V  e  l  t‘  beschriftet.

§ 3 Nutzungsbedingungen
3.1 der mieter hat die Verantwortung, während der benut-
zung des mietobjekts anwesend und für den Vermieter 



jederzeit unter einer genannten telefonnummer erreichbar 
zu sein.

3.2 die mitnahme von Kindern, sowie tieren in das studio ist 
nur unter permanenter Aufsicht zulässig. sie sind von allen 
gefahrenquellen sowie den technischen Anlagen, inbeson-
dere solche auf stativen, fernzuhalten.

3.3 das Rauchen ist im gesamten haus verboten. Auf dem 
öffentlichen Platz vor dem fotostudio hat der Kunde darauf 
zu achten, dass nach möglichkeit kein Alkohol genossen 
wird. eventuell herumliegende Zigarettenkippen, Altglas 
usw. sind vom mieter zu entfernen!

3.4  der Kunde ist ohne die erlaubnis des Vermieters nicht 
berechtigt, den gebrauch der mietsache einem dritten zu 
überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten.

3.5 der Vermieter behält sich das hausrecht für alle dem 
mieter zur nutzung überlassenen Räumlichkeiten vor. die 
ungestörte Arbeit des Kunden wird sichergestellt, der Zutritt 
des Vermieters ist dessen ungeachtet jederzeit hinzuneh-
men.

§ 4 Haftung
4.1 der Kunde haftet insbesondere für schäden, die durch 
fahrlässigen bzw. unsachgemäßen umgang mit gemieteten 
und / oder eingebrachten einrichtungen und technischen 
Ausstattungen entstehen. der mieter ist verpflichtet, das 
eigentum des Vermieters pfleglich zu behandeln. die 
Räumlichkeiten und geräte gelten als in einwandfreiem 
Zustand übernommen, soweit etwaige mängel nicht bei 
Übernahme ausdrücklich gerügt wurden. der mieter hat dem 
Vermieter alle während der mietzeit eintretenden schäden, 
defekte oder Verluste unverzüglich anzuzeigen.

4.2 der Vermieter ist für den inhalt der fotografischen Arbeit 
nicht verantwortlich, er stellt lediglich Raum und equipment 
zur Verfügung. dem Kunden ist es untersagt in den ihm 
überlassenen Räumen beleidigende, verleumderische, 
verfassungsfeindliche, rassistische, sexistische, homopho-
be, gewaltverherrlichende oder pornografische inhalte zu 
produzieren. der Vermieter haftet nicht dafür, dass die vom 
Kunden beabsichtigte nutzung aus tatsächlichen oder 
rechtlichen gründen durchführbar ist. 

4.3 der Vermieter haftet nicht für eingebrachte gegenstände 
des Kunden oder dessen technische Ausrüstung. für 
fotokamera, licht, Wertsachen, bargeld, garderobe und 
andere gegenstände wird vom Vermieter keine haftung 
übernommen. eine verschuldensunabhängige haftung auf 
schadensersatz für anfängliche mängel der überlassenen 
mietsache ist ausgeschlossen.  ebenso übernimmt der 
Vermieter keine haftung bei Verlust oder einer beschädi-
gung digitaler daten bei Kameras und/oder bildaufzeich-
nungsgeräten und/oder -weiterverarbeitungsgeräten.

4.4 der mieter ist verpflichtet, zur Abdeckung der vorge-
nannten Risiken eine ausreichende haftpflichtversicherung 
abzuschließen und diese auf Verlangen dem Vermieter 
nachzuweisen. der Kunde stellt dem Vermieter von allen 

schadensersatzansprüchen, die im Zusammenhang mit der 
Produktion von dritten gegenüber dem Vermieter geltend 
gemacht werden, frei. Auch wenn diese im Zusammenhang 
mit der benutzung der überlassenen Räume und gegen-
stände, der Zufahrtswege und der Zugänge zu den Räumen 
und Anlagen stehen.

4.5 der Vermietet haftet nicht für das gelingen (gewünsch-
tes Resultat / Qualität) der in den vermietet Räumlichkeiten 
produzierten fotografischen Arbeiten.

§ 5 Beendigung Mietverhältnis, Rückgabe, Reinigung
5.1 der mieter hat das mietobjekt spätestens innerhalb einer 
stunden nach beendigung des mietverhältnisses in ord-
nungsgemäßem Zustand persönlich an den Vermieter oder 
seinen bevollmächtigten zu übergeben.

5.2 Reinigung
die Räumlichkeiten sowie die sanitären Anlagen sind 
innerhalb der Vertragsdauer, durch den Kunden aufzuräu-
men und in den ursprünglichen Zustand zu versetzten. im 
falle von erheblicher Verschmutzung oder über das normale 
maß hinausgehenden notwendigen Aufräumarbeiten wird 
eine zusätzliche Reinigungspauschale von 75 € der Kaution 
abgezogen.

5.4 Rückbau
technische Ausrüstung, wie musik Anlagen oder lichter 
müssen bis zur Übergabe abgebaut sein. das selbe gilt für 
dekorationsmaterial, beides muss vom mieter mitgenom-
men und allenfalls selbst entsorgt werden.

5.5 schlüssel
dem mieter werden 1 tor-, 1 türschlüssel nach erhalt der 
Kaution übergeben. die mietzeit gilt erst dann als beendet, 
sobald die schlüssel dem Vermieter zurückgeben sind. bei 
Verlust der schlüssel werden dem mieter die Kosten von 
torschlüssel 120€, digitaler türschlüssel 80€ in Rechnung 
gestellt.  

§ 11 Salvatorische Klausel
es gilt deutsches Recht. gerichtsstand ist, soweit gesetzlich 
zulässig, berlin. sollten einzelne bestimmungen dieses 
Vertrages ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbe-
standteile nicht berührt. die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen bestimmung eine wirksame 
Regelung zu setzen, die dem rechtlichen und wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen möglichst nahe kommt. die 
gilt entsprechend für Regelungslücken.

§ 12 Schriftform
änderungen und ergänzungen des Vertrages und der 
allgemeinen mietbedingungen bedürfen der schriftform. 
dies gilt auch für die änderung dieser schriftformklausel. 
mündliche nebenabreden sind nicht getroffen und haben 
keine gültigkeit.
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